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Nota bene: Ambulante ärztliche und psychotherapeutische Versorgung 
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Zahlreiche Veränderungsfaktoren bewirken Neuausrichtung
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 Teamorientierte Ansätze

 Digitalisierung 

 Synchrone/asynchrone 
Kommunikation

 Neue Formen der Kooperation

 Strukturwandel

 Trend zu größeren Einheiten

 Aufsuchende Behandlung

 Auflösung bisheriger 
sektoraler Gliederung

 Neuausrichtung: erweiterte 
ambulante Versorgung

Current
challenges

Technischer Fortschritt

Demographischer 
Wandel

Veränderte Erwartungen 
und Ansprüche

 „Controlled“ working hours

 Flache Hierarchien

 Arbeiten im Team

 Familie und Beruf

 Spezialisierung und 
Fragmentierung
 Ambulantisierung der 

Versorgung

 Teambasierte 
Ansätze

 Steigende Lebenserwartung
 Verstädterung
 Chron. 

Erkrankungen/Multimorbidität
 Tendenz zu Einzelhaushalten

health data ambulanter Sektor
http://www.kbv.de/html/gesundheitsdaten.php

 Digitalisierung
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Die Bildungslandschaft ändert sich: Über die Hälfte der 20 bis 24-
Jährigen haben Abitur / Fachhochschulreife 

3%

13%

27%
53%

4%

Schulabschlüsse 20-24-jährige 2017

Noch in schulischer
Ausbildung

Haupt- (Volks-)schulabschluss

Realschule oder gleichwertiger
Abschluss

Fachhochschul- oder
Hochschulreife

Ohne allgemeinen
Schulabschluss
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Studierende in Tausend

und studieren zunehmend an den 
Fachhochschulen

Quelle: Destatis
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Studierende zeigen sich offen für kooperative 
Versorgung
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https://www.kbv.de/media/sp/Berufsmonitoring_Medizinstudierende_2018.pdf
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Sozialisierung ist key?
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https://www.kbv.de/media/sp/Berufsmonitoring_Medizinstudierende_2018.pdf



Siloausbildung führt zu fehlendem Gesamtverständnis von 
Versorgung
Ausgeprägte Ausdifferenzierung von Gesundheitsfachberufen

GESUNDHEITSFACHBERUFE

nichtakademisch

bundesrechtlich geregelt
(eigene Berufsgesetze)

Altenpfleger(in) ~322

Diätassistent(in) ~14

Ges.- / Kranken-/ 
Kinderkrankenpfleger(in) ~805

Hebammen /Entbindungspfleger ~41

Masseur, med. Bademeister(in), 
Physiotherapeuten ~212

Techn. Ass. (MTL, MTR, MTF) ~99

Pharm.-Techn. Assistent(in) ~67

Therapeutische Berufe ~110

Orthoptist (in)

Podologe(in)

Ergotherapeut(in)

Logopäde(in)

Rettungsassistent(in) ~56

landesrechtlich geregelt
(Schulgesetze)

Medizinische Fachangestellte/ r

Altenpflegehelfer(in) ~122

Archivassistent(in) ~20

Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in) ~25

Dokumentationsassistent(in)

Familienpfleger(in) ~43

Gesundheitsaufseher(in) ~7

Gesundheits-/ Krankenpflegehelfer(in) 
~120

Heilerziehungspfleger(in) ~200

Histologie- und Zytologieassistent(in)

Kardiotechniker(in)

Med. Sektions- und
Präparationsassistent(in) ~1

Rettungssanitäter(in)

sonst. Gesundheitsfachberufe ~96

akademisch

nicht verkammert

Reglementierte Berufe

Med. Hochschulreife

Sonst. Med. Berufe 

Beispiele: 

Sprachheilpädagoge(in) ~25

Pharmazieingenieur(in) ~20

Musiktherapeut(in) ~5

verkammert

Arzt/Ärztin ~314

Apotheker(in) ~61

Kinder- und Jugendlichen-
Psychotherapeut(in)

Psychologische(r) 
Psychotherapeut(in) ~36

Zahnarzt(in) ~69

Keine Gesundheitsfachberufe sind Gesundheitshandwerker 
(Handwerk nach dem BBiG – Zuständig HWK)

Augenoptiker, Hörgeräteakustiker, Orthopädieschuhmacher, 
Zahntechniker

Quelle: www.podologenschulung.com; KBV-Anpassung   DESTATIS: Berufsdaten der Bevölkerung (aus Zensus 2011), Stand: 28.05.2014  *) geschätzt, KBV-Analyse  **) 26.000 Absolventen in den letzten 10 

Jahren, geschätzt ca. 100.000 Beschäftigte, Quelle: DESTATIS, Bestandene Abschlüsse Gesundheitswiss., Pflegewiss., Heilberufe/Therapien ***) 1,5 Mio in DESTATIS als  „andere Berufe im Gesundheitswesen“ 

aufgeführt und wurden nicht zugeordnet



Berufszulassung

Landesebene

Fragmentierte Ausbildungslandschaft ohne Koordination der 
Bedarfe und Kapazitäten

Bundesebene

Bundesbildungsgesetz (BBiG) 
- allgemeiner Rahmen 

Handwerksordnung (HwO)

Schulgesetze  
(Berufs- u. Fachschulen)

Landeshochschulgesetz

Akkreditierung neuer 
Studiengänge 

(KMK-Akkreditierungsrat-
Agenturen)

(weiterbildende) 
Masterstudiengänge

Bachelor- Studiengänge
(u.a. berufsqualifizierend)

Zertifikate / Fortbildungen

Operative Umsetzung
für berufsbildende Schulen

Konkrete Regelungen zur 
dualen Ausbildung 

Grundständige 
Ausbildungen 

Berufliche Weiter-
/Fortbildung

Sekundäres Ausbildungssystem 
(duales System)

Tertiäres Ausbildungssystem
(Hochschule / Universität)

*Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG und Art. 74 Abs. 1 
Nr. 19 GG

16 Berufsgesetze 
(Berufszulassung)

Ausbildungs-/ PrüfungsVO

Zulassungsverordnungen:

1

2



Konvergenz (nicht Fusion) des Kompetenzrahmens erforderlich
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Ärztliches Team als Standard der (künftigen) Versorgungslandschaft
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Aktuelle Sichtweise der Vertreterversammlung („Aufsichtsrat“) der KBV
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https://www.kbv.de/media/sp/Konzept_KBV_2025.pdf
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Es kommt Bewegung in die Diskussion, Zielrichtung Erweiterung 
Versorgungsverantwortung bei klaren Zuständigkeiten
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Gruppentherapien

Anästhesiologen, Neurologen, 
Neurochirurgen, Orthopäden/ 

Chirurgen, Psychiater, Radiologen, 
Psychotherapeuten

Überweisung

strukturierte 
Therapieberichte

Interdisziplinäre 
Schmerzkonferenzen

u.a. Bewegungstherapie

Modul 
Häuslichkeit/
Pflegeheim

Arzt-Patienten-
Kommunikation

ggf. Belegärztliche Tätigkeit

Schmerz-
therapeutische 
Einrichtungen

Hausarzt, Orthopäde …

Beispiel: Aufbau und 
Weiterentwicklung 
schmerztherapeutischer 
Einrichtungen

Pflegekräfte

Physio-
therapie

Ergo-
therapie

Vertragsmodelle der KBV sind Teammodelle

https://www.kbv.de/html/39527.php
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Begrifflichkeiten I
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Heilkundedefinition

Substitution

Delegation

Berufsrecht

Sozialrecht

Wesentliche Frage der Koordination der Versorgung: wer steuert wen, wer 
übernimmt die forensische und fiskalische Verantwortung?
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Begrifflichkeiten II Koordinationsfunktion der HausärztInnen
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Sozialrecht: § 73 SGB V Kassenärztliche Versorgung, Verordnungsermächtigung
(1) Die vertragsärztliche Versorgung gliedert sich in die hausärztliche und die fachärztliche Versorgung. Die hausärztliche 
Versorgung beinhaltet insbesondere
1. die allgemeine und fortgesetzte ärztliche Betreuung eines Patienten in Diagnostik und Therapie bei Kenntnis seines 
häuslichen und familiären Umfeldes; Behandlungsmethoden, Arznei- und Heilmittel der besonderen Therapierichtungen 
sind nicht ausgeschlossen,
2. die Koordination diagnostischer, therapeutischer und pflegerischer Maßnahmen einschließlich der Vermittlung eines 
aus medizinischen Gründen dringend erforderlichen Behandlungstermins bei einem an der fachärztlichen Versorgung 
teilnehmenden Leistungserbringer,
3. die Dokumentation, insbesondere Zusammenführung, Bewertung und Aufbewahrung der wesentlichen 
Behandlungsdaten, Befunde und Berichte aus der ambulanten und stationären Versorgung,
4. die Einleitung oder Durchführung präventiver und rehabilitativer Maßnahmen sowie die Integration nichtärztlicher 
Hilfen und flankierender Dienste in die Behandlungsmaßnahmen.

Vermeidung der Fragmentierung des Systems durch klare Zuständigkeiten



Konzertierte Aktion Pflege: Verbindlicher Beginn von Modellprojekten
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 Verpflichtende Modellprojekte ab 1.1.23 in jedem Bundesland
 4 Jahre Laufzeit
 Rahmenvertrag auf Bundesebene durch Pflegevertretung, GKV, KBV bis 31.3.22, 

Schiedsfunktion, Inhalte:
1. ein Katalog der ärztlichen Tätigkeiten, die von Pflegefachkräften nach Absatz 1 Satz 1 unter Berücksichtigung der von der 
Fachkommission nach § 53 des Pflegeberufegesetzes entwickelten, standardisierten Module nach § 14 Absatz 4 des 
Pflegeberufegesetzes selbständig durchgeführt werden können, 
2. Vereinbarungen zur ausgewogenen Berücksichtigung aller Versorgungsbereiche bei der Durchführung von Modellvorhaben, 
3. einheitliche Vorgaben zur Abrechnung und zu Maßnahmen zur Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit, 
4. Rahmenvorgaben für die interprofessionelle Zusammenarbeit. 

 Bei Eignung Überführung in Verträge nach §140a SGB V
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Ein paar Worte zur Diskussion

SEITE 17

- Gegenseitige Vorwürfe der Inkompetenz sollten objektiviert und im Interesse der 

Patientenversorgung beseitigt werden. Dies betrifft den Vorwurf der Inkompetenz im 

Einzelfalle genauso wie die strukturelle Inkompetenz, wie sie auch infolge unzureichender 

Ausbildung der Gesundheitsberufe entstehen.

- Ritualisierte Spiegelfechtereien um Begrifflichkeiten wie Delegation und Substitution sollten 

beigelegt werden. Ziel sollte die arbeitsteilige Definition von Teamleistungen sein, für die 

Gesundheitsberufe angemessen vergütet werden und klar zugewiesene Verantwortung 

übernehmen.

- In Anbetracht des demographischen Wandels, des technischen Fortschritts und der 

ungebrochenen Nachfrage nach Gesundheitsleistungen muss die geäußerte Sorge, dass 

einer Berufsgruppe etwas weggenommen könnte, hinterfragt werden. Im Gegenteil darf 

befürchtet werde, dass mit den vorhandenen Kräften die künftige medizinische und 

pflegerische Versorgung von Patienten nicht sichergestellt werden kann.
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Way forward

SEITE 18

- Wertschätzender, gegenseitiger Umgang Voraussetzung für eine gelingende Versorgung

- Von der Versorgung her denken

- Die ohnehin durch den technischen Fortschritt vorangeschrittene Fragmentierung der Gesundheitsversorgung 

sollte nicht durch eine fragmentierte Gesundheitsberufelandschaft mit inhärenter Spezialisierungstendenz 

noch weiter verstärkt werden. Die Rolle der Koordination ist dabei zu stärken.

- Modellvorhaben (endlich) starten

- Health Campus Idee weiter verfolgen, gemeinsame Aus- und Weiterbildung fördern

- Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen –> Pflege in die TI 

- Bundesweiter Rahmen, lokale Ausgestaltung
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